
Hansestadt Salzwedel Beschlussvorlage

Der Bürgermeister

öffentlich
Amt/Geschäftszeichen Datum Drucksache Nr.

Betreff:
Zweckvereinbarung zwischen der Hansestadt Salzwedel und dem Altmarkreis Salzwedel zur tem-
porären Zusammenarbeit bei der Überwachung der innerörtlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister wird ermächtigt, mit dem Landkreis eine Zweckvereinbarung über die temporäre
Zusammenarbeit zur Überwachung der innerörtlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich der
Gemeinden Arendsee und Beetzendorf-Diesdorf abzuschließen.

Sachverhalt:
Gemäß § 16 Abs. 2 ZustVO SOG sowie § 5 Abs. 5 ZustVO OWi LSA sind neben der Polizei, die
kreisfreien Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern in ihrem Gebiet, im Übrigen die
Landkreise für ihr Gebiet, in den Bereichen innerhalb geschlossenen Ortschaften, für die
Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten zuständig (dies betrifft im
Altmarkkreis Salzwedel die Gemeinden Hansestadt Salzwedel, Hansestadt Gardelegen und den
Altmarkkreis Salzwedel als Landkreis).

Die Hansestadt Salzwedel nimmt, derzeit als einzige kommunale Gebietskörperschaft im Landkreis,
die Aufgabe zur Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im eigenen Stadtgebiet
mittels eines eigenen Messfahrzeuges wahr.

Der Landkreis Altmarkkreis Salzwedel ist für eine Geschwindigkeitsüberwachung in den
geschlossenen Ortslagen der Mitgliedsgemeinden, ausgenommen der Hansestadt Salzwedel und der
Stadt Gardelegen, neben der Polizei grundsätzlich zuständig. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit,
strebt der Landkreis eine Zusammenarbeit mit der Hansestadt Salzwedel an, um an möglichen
Gefahrenstellen in den kreisangehörigen Gemeinden des Gerichtsstandes des AG Salzwedel (hier: EG
Arendsee, VG Beetzendorf-Diesdorf), die Überwachung des fließenden Verkehrs innerorts, durch
Messbedienstete und –technik der Hansestadt Salzwedel durchführen zu lassen.

Für diesen Zweck soll eine zeitlich befristetet Vereinbarung geschlossen werden. Inhaltlich sollen die
Aufgaben des Landkreises zur Überwachung des fließenden innerörtlichen Verkehrs in den o.g.
Gemeinden vollständig auf die Hansestadt Salzwedel übertragen werden.

Die Hansestadt Salzwedel soll hinsichtlich der Einsatzorte und Einsatzhäufigkeit auf schriftliche
Anforderung des Landkreises tätig werden. Die Messtechnik und das Messpersonal werden von der
Hansestadt Salzwedel gestellt. Nach Feststellung von Verstößen an den Messstellen erfolgt die
Auswertung der Messungen durch die hierfür qualifizierten Mitarbeiter der Hansestadt Salzwedel,
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ebenso wie das Erstellen der Verwarnungsgeldbescheide und die ordnungsgemäße Abgabe der
Bußgeldfälle an die zentrale Bußgeldstelle.

Im Gegenzug vereinnahmt die Stadt sämtliche, sich aus den vorgenannten Messungen ergebenden
Verwarnungs- und Bußgelder von den Messstellen auf dem Gebiet der EG Arendsee und der
Verbandsgemeinde Beetzendorf - Diesdorf. Die Vertragsparteien gehen übereinstimmend davon aus,
dass hierdurch eine vollständige Kostendeckung erreicht wird. Weitere Erstattungen sind
ausgeschlossen.

Die Vereinbarung soll für ein Jahr befristet werden. Eine eventuelle Verlängerung behalten sich beide
Vertragspartner vor.

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Gesamtkosten
der Maßnahmen
( Beschaffungs-/
Herstellungskosten )

EUR

jährliche
Folgekosten/-lasten

EUR keine

Finanzierung
Eigenanteil
(i.d.R. Kreditbedarf )

EUR

Objektbezogene
Einnahmen
(Erträge /
Einzahlungen)

EUR

Einmalige oder
jährliche
laufende Haushaltsbe-
lastung
Folgekosten ohne
kalkulatorische Kosten

EUR

Veranschlagung
im Ergebnishaushalt

im Finanzhaushalt Haushaltsstelle

20 20 nein ja, mit EUR


